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maßen 2 Inbro übersteigt oder wo die VormiSsetznngen vor § 57, Abs. l. Ziffer
1 „nd 2 R.G. nicht erfüllt sind oder wo 8 lii Plop g reist.

I. Meinnngsverfchiedenbeit zwischen Dtaai und Gemeinde betr. Unter-
stübnngspfliesii ist eine innere bermià Angeiegenlwil, Nneläre nich! Zu einem

Einspruch der angegangenen Gemeinde gegen answärts, d. l). gegenüber dein

unterstützenden Emikemdmmknnton führen darf. Tie angegangene Gemeinde hm
vorläufig die Rückerstattungenzu leisten, bis die Meinungsverschiedenheit durch

gütliche Verständigung oder gesetzliches Verfahren gehoben ist.
5. Der Einspruch einer Gemeinde gegen Rückerstattungsforderungön eines

Konkordatskantons ist sofort nach Mitteilung des Eintritts der. Unterstützung;-
bedürftigkeit einläßlich begriindet bei der kant. Armendirektion hängig zu machen;
er kann sich einzig darauf beziehen, daß die bernischc Gemeinde das Maß der

Unterstützung beanstandet und eventuell die Heimschaffung vorzieht. Das Ein-
spruchsrecht erüscht nach El Tagen. - tu---

Solothurn. K r i e g.S n o t u n t e r st ü tz u n g. Nach aiueni auf das ßul'raf!-
treten des interkantonalen .Konkordates hin erlassenen regierunqsrätiichcn
Regulativ haben die Cinwohnergemeindeu dem Departement des ArmenwefenS
monatlich, durch Ausfüllung eines besonderen Formulars Rechnung zu stellen,
worauf dann das Departement die zuständige Behörde des Heimatkantons zur
Rückerstattung von 44/4 veranlaßt; von den verbleibenden Gsübernimmt
der Staat Am die Einwohnergemeind-e Es. Für sslotbnrnische .Kantonsbürger,
die in einem der Konkordatskantone unterstützt werden, haben ihre Heimatge-
uieinden der Ztaatskajse 75 '/- des angerichteten Unterstütznngsbetrages zu ver-
giiten. Einsprachen sind innert l-t.Tagen beim Departement einzureichen. bis.

Schweizerhochdeutsch und reines Hochdeutsch. Ein Ratgeber in Zweifelsfällen bei
Handhabung der neuhochdeutschen Schriftsprache bon Dr. H. Stickclberger, Lehrer an:
Lbcrseminar in Bern. Zürich 1SI4. Schulthetz u. Co. 164 Seiten. Preis gebunden
ßr. 2. 66.

Wir empfehlen dieses ausgezeichnete Büchlein allen, deren Beruf es mit sich bringt,
die hochdeutsche Sprache zu handhaben. In seinem tlaren Spiegel werden sie sehen, daß
sie alle schon fehlbar geworden sind, ßm Kampfe gegen unrichtigen, durch den Dialekt
beeinflußten Sprachgebrauch wird es ihnen die besten Dienste leisten. Der Verfasser hat
Wohl nichts Wesentliches vergessen; auch der Amtssnel und die -Fremdwörter fehlen nicht.
Wohltuend berührt das liebevolle Verständnis für schweizerische Eigenart. Ein umfangreiches

alphabetisches Inhaltsverzeichnis erdoht die praktische Brauchbarkeit dieses
Ratgebers. 4V.

W. Mîiîuî L?êZ! fl55lî.
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